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anhaltenden Dialogs zu bemühen und gleichzeitig alles zu un-
terlassen, was einen solchen Dialog behindern oder beein-
trächtigen könnte;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle bilatera-
len, regionalen und internationalen Übereinkünfte, ein-
schließlich Übereinkünften über Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung, deren Vertragspartei sie sind, strikt einzuhalten;

6. betont, dass das Ziel von vertrauensbildenden Maß-
nahmen darin bestehen sollte, zur Stärkung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit beizutragen, und dass es
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand vereinbar sein sollte;

7. befürwortet die Förderung bilateraler und regionaler
vertrauensbildender Maßnahmen mit Zustimmung und Mit-
wirkung der betroffenen Parteien, um Konflikte zu vermeiden
und den unbeabsichtigten und unvorhergesehenen Ausbruch
von Feindseligkeiten zu verhindern;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht mit
den Auffassungen der Mitgliedstaaten zu vertrauensbilden-
den Maßnahmen im regionalen und subregionalen Umfeld
vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Vertrauensbildende Maßnah-
men im regionalen und subregionalen Umfeld“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 62/46

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)190.

62/46. Verhinderung des Erwerbs radioaktiver Stoffe
und Quellen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

in Anbetracht des wesentlichen Beitrags radioaktiver
Stoffe und Quellen zur sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der allen Staaten aus ihrer Nutzung erwachsen-
den Vorteile,

sowie in Anbetracht der von der internationalen Gemein-
schaft in den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten
Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die Bedrohung durch den Terrorismus
und das Risiko, dass Terroristen radioaktive Stoffe oder Quel-
len erwerben, damit handeln oder sie in radiologischen Dis-
persionsvorrichtungen einsetzen können,

unter Hinweis auf die Bedeutung der internationalen
Übereinkünfte zur Verhütung und Beseitigung eines solchen
Risikos, insbesondere des Internationalen Übereinkommens
zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen, das am
13. April 2005 verabschiedet wurde191, und des Übereinkom-
mens über den physischen Schutz von Kernmaterial, das am
26. Oktober 1979 verabschiedet wurde192, sowie seiner Ände-
rung, die am 8. Juli 2005 verabschiedet wurde,

feststellend, dass die Maßnahmen der internationalen Ge-
meinschaft zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen und zur Verhinderung des Zugangs nicht-
staatlicher Akteure zu Massenvernichtungswaffen und dazu-
gehörigem Material, insbesondere Resolution 1540 (2004)
des Sicherheitsrats vom 28. April 2004, Beiträge zum Schutz
vor dem nuklearen und radiologischen Terrorismus darstel-
len,

betonend, welche wichtige Rolle der Internationalen
Atomenergie-Organisation bei der Förderung und Verstär-
kung der Sicherheit und Sicherung radioaktiver Stoffe und
Quellen zukommt, insbesondere indem sie die Verbesserung
der innerstaatlichen rechtlichen und regulatorischen Infra-
strukturen unterstützt und technische Leitlinien aufstellt,

davon Kenntnis nehmend, wie wichtig das Gemeinsame
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behand-
lung radioaktiver Abfälle193 im Hinblick auf die Sicherheit ra-
dioaktiver Quellen am Ende ihres Lebenszyklus ist,

sowie Kenntnis nehmend von der Bedeutung des Verhal-
tenskodexes für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Strahlenquellen194 als eines wertvollen, wenn auch nicht
rechtsverbindlichen Instruments zur Verstärkung der Sicher-
heit und Sicherung radioaktiver Quellen sowie des Überarbei-
teten Aktionsplans der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver Strahlen-
quellen195 und ihres Plans für nukleare Sicherheit für 2006-
2009196,

ferner Kenntnis nehmend von den von der Generalkonfe-
renz der Internationalen Atomenergie-Organisation auf ihrer
einundfünfzigsten ordentlichen Tagung verabschiedeten Re-

190 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Armenien, Belgien, Bulgarien, Chile,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Mon-
tenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.

191 Resolution 59/290, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2007 II S. 1586; öBGBl. III Nr. 77/2007.
192 United Nations, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2;
öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987 505.
193 Ebd., Vol. 2153, Nr. 37605. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl. Nr. 169/2001; AS 2005 31.
194 International Atomic Energy Agency, Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive Sources (IAEA/CODEOC/2004). 
195 GOV/2001/29-GC(45)/12, Anlage. 
196 Siehe GC(49)/17.
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solutionen GC(51)/RES/11 und GC(51)/RES/12 betreffend
Maßnahmen zur Verstärkung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Nuklear-, Strahlungs- und Transportsicherheit
und der Abfallbehandlung sowie Maßnahmen zum Schutz
vor dem nuklearen und radiologischen Terrorismus197,

es begrüßend, dass sich die Mitgliedstaaten derzeit ein-
zeln und gemeinsam bemühen, bei ihren Beratungen den Ge-
fahren Rechnung zu tragen, die entstehen, wenn radioaktive
Stoffe und Quellen nicht oder nicht ausreichend kontrolliert
werden, und in der Erkenntnis, dass die Staaten wirksamere
Maßnahmen ergreifen müssen, um solche Kontrollen im Ein-
klang mit ihren nationalen rechtlichen Befugnissen und
Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit dem Völker-
recht zu stärken,

sowie begrüßend, dass die Mitgliedstaaten multilaterale
Maßnahmen zur Lösung dieses Problems ergriffen haben, wie
in Resolution 61/8 der Generalversammlung vom 30. Oktober
2006 dargelegt,

ferner den Beitrag begrüßend, den die von der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation vom 27. Juni bis 1. Juli
2005 in Bordeaux (Frankreich) veranstaltete Internationale
Konferenz über die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Quellen: Auf dem Weg zu einem globalen System für die
fortlaufende Kontrolle der Quellen während ihres gesamten
Lebenszyklus zu den Aktivitäten der Organisation in diesen
Fragen geleistet hat, 

eingedenk der Verantwortung aller Mitgliedstaaten, im
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen für eine
wirksame nukleare Sicherheit und Sicherung zu sorgen, fest-
stellend, dass die Verantwortung für die nukleare Sicherheit
innerhalb eines Staates gänzlich bei diesem Staat liegt, und
auf den wichtigen Beitrag hinweisend, den die internationale
Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Anstrengungen
leistet, die die Staaten unternehmen, um ihren Verantwort-
lichkeiten nachzukommen, 

sowie eingedenk der dringenden Notwendigkeit, dieses
zunehmende Problem für die internationale Sicherheit im
Rahmen der Vereinten Nationen und durch internationale Zu-
sammenarbeit anzugehen,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zur Verhinderung des Erwerbs und der Nut-
zung radioaktiver Stoffe und Quellen durch Terroristen zu un-
terstützen und erforderlichenfalls solche Handlungen zu be-
kämpfen, im Einklang mit ihren nationalen rechtlichen Be-
fugnissen und Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht;

2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, nach Be-
darf nationale Maßnahmen zu ergreifen und zu verstärken,
um den Erwerb und die Nutzung radioaktiver Stoffe und
Quellen durch Terroristen sowie Terroranschläge auf Kern-

kraftwerke und kerntechnische Anlagen, bei denen radioakti-
ve Emissionen entstehen würden, zu verhindern und erforder-
lichenfalls solche Handlungen zu bekämpfen, insbesondere
indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um solche Mate-
rialien und Quellen im Einklang mit ihren internationalen
Verpflichtungen zu erfassen, zu sichern und physisch zu
schützen;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre nationalen Kapa-
zitäten durch geeignete Aufspürmethoden und entsprechende
Strukturen oder Systeme zu erweitern, einschließlich im We-
ge der internationalen Zusammenarbeit und Hilfe in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht und den internationalen Vor-
schriften, mit dem Ziel, den unerlaubten Handel mit radioak-
tiven Stoffen und Quellen nachzuweisen und zu verhindern;

4. begrüßt das Inkrafttreten des Internationalen Über-
einkommens zur Bekämpfung nuklearterroristischer Hand-
lungen191 am 7. Juli 2007 und bittet alle Mitgliedstaaten, die
dieses Übereinkommen noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, dies möglichst bald zu tun, im Einklang mit den
nach ihrem Recht und ihrer Verfassung vorgesehenen Ver-
fahren; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen,
die radioaktive Quellen produzieren und vertreiben, die in
Resolution GC(51)/RES/11 der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation beschriebenen Maß-
nahmen der Organisation zur Verstärkung der Sicherheit und
Sicherung radioaktiver Quellen und die in dem Plan der Orga-
nisation für nukleare Sicherheit für 2006-2009196 beschriebe-
nen Maßnahmen zur Verstärkung der Sicherung radioaktiver
Quellen zu unterstützen und zu billigen, fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, auf die Einhaltung der in dem Verhaltens-
kodex der Organisation für die Sicherheit und Sicherung ra-
dioaktiver Strahlenquellen194 enthaltenen Leitlinien, gegebe-
nenfalls auch der Leitlinien für die Ein- und Ausfuhr radioak-
tiver Quellen, hinzuarbeiten, wobei sie feststellt, dass die
Leitlinien den Kodex ergänzen, und legt den Mitgliedstaaten
nahe, den Generaldirektor der Organisation über ihre Absicht
zu unterrichten, dies zu tun, in Übereinstimmung mit Resolu-
tion GC(48)/RES/10 der Generalkonferenz198;

6. erkennt den Nutzen des Austauschs von Informatio-
nen über nationale Ansätze zur Kontrolle radioaktiver Quel-
len an und nimmt zur Kenntnis, dass der Gouverneursrat der
Internationalen Atomenergie-Organisation sich den Vor-
schlag zur Schaffung eines formalisierten Prozesses für einen
freiwilligen regelmäßigen Austausch von Informationen und
Erfahrungen sowie für die Bewertung der Fortschritte der
Staaten bei der Umsetzung der Bestimmungen des Verhal-
tenskodexes für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Strahlenquellen zu eigen gemacht hat;

7. begrüßt die Anstrengungen, die die Mitgliedstaaten
unter anderem im Wege der internationalen Zusammenarbeit
unter dem Dach der Internationalen Atomenergie-Organisa-

197 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-first Regular Session, 17–
21 September 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)). 

198 Ebd., Forty-eighth Regular Session, 20–24 September 2004
(GC(48)/RES/DEC(2004)).
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tion unternehmen, um unter ihre Zuständigkeit fallende oder
in ihrem Hoheitsgebiet befindliche ungesicherte und/oder un-
kontrollierte („herrenlose“) radioaktive Quellen zu suchen, zu
orten und zu sichern;

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander sowie
über die zuständigen internationalen und gegebenenfalls re-
gionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die dies-
bezüglichen nationalen Kapazitäten zu stärken;

9. beschließt, den Punkt „Verhinderung des Erwerbs
radioaktiver Stoffe und Quellen durch Terroristen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 62/47

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)199:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-

wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/47. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/24 V vom 24. De-
zember 2001, 57/72 vom 22. November 2002, 58/241 vom
23. Dezember 2003, 59/86 vom 3. Dezember 2004, 60/81
vom 8. Dezember 2005 und 61/66 vom 6. Dezember 2006, 

hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und volle
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde200,

unter Begrüßung der Bemühungen von Mitgliedstaaten,
auf freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms vorzulegen, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den regionalen
und subregionalen Anstrengungen, die zur Unterstützung der
Durchführung des Aktionsprogramms unternommen werden,
und in Würdigung der dabei bereits erzielten Fortschritte, ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit den Angebots- und
Nachfragefaktoren, die bei der Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu berücksich-
tigen sind,

in Anerkennung der von nichtstaatlichen Organisationen
unternommenen Bemühungen, die Staaten bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zu unterstützen,

unter Hinweis darauf, dass im Hinblick auf den Folgepro-
zess der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten vereinbart wurde, alle zwei Jahre eine Tagung
der Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und globa-
len Durchführung des Aktionsprogramms einzuberufen201,

in der Erkenntnis, dass unerlaubte Vermittlungsgeschäfte
mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein ernsthaftes Problem

199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Afghanistan, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Belgien, Belize, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Guatemala, Haiti, Honduras,
Indien, Irak, Irland, Island, Jamaika, Japan, Kamerun, Kasachstan, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Litauen, Luxemburg, Mali, Marokko,
Mongolei, Nicaragua, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Peru, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Suriname, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

200 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
201 Ebd., Abschn. IV, Ziff. 1 b).




